
Erdbestattungen (in neu zu erwerbenden Grabstätten) 
auf dem Hauptfriedhof Braunschweig und den Ortsteilfriedhöfen Gliesmarode, Lehndorf, Mascherode, Melverode,  

Ölper, Querum, Riddagshausen, Rühme, Volkmarode (nördlicher Teil), Völkenrode und Watenbüttel 

Stand vom 15.12.2010 

Reihengräber (nur Hauptfriedhof) Wahlgräber Kindergräber (nur Hauptfriedhof) 

Reihengrabstätte 

Grabart 

 

 

Übersicht  
der Leistungen  

Reihengrabstätte 

(Erwachsene) 
 
 

Rasengrabstätte 

(mit Möglichkeit für 
bodenbündige 
Namensplatte) 

Rasengrabstätte 

(mit Gemeinschafts-
grabmal und 

Inschrift) 

Familien-
grabstätte 

Wahl-
grabstätte 

Wahl-
grabstätte 

(Kinder bis 5 
Jahre) 

(Kinder bis 5 
Jahre) 

(ohne 
Bestattungs-

pflicht1) 

Nutzungsdauer (in Jahren) 25 25 25 50 25 25 15 15 

Grabpflege wird von der Friedhofsverwaltung durchgeführt nein ja ja nein nein nein nein nein 

Übersicht der Gebühren (in €)    

Graberwerbsgebühr (inklusive Abräumung der Bepflanzung 
und Einfassung nach Ablauf der Nutzungsdauer) 875,00 950,00 1.250,00 200,00

(je m²) 1.100,00 575,00 465,00 100,00 

Fertigung eines Leichengrabes inklusive Verfüllen und 
Aufhügeln 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 105,00 105,00 50,00 

Begleitung des Sarges zum Grabe durch den Begräbnisleiter 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Benutzung der Leichenhalle (Kühlraum) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Gruftausschmückung mit Matten 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Verwaltungsgebühren aus Anlass einer Bestattung und/oder 
Trauerfeier  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Kosten einer Erdbestattung (in €) 
(bei der Neuvergabe von Nutzungsrechten) 1.271,00 1.346,00 1.646,00 ab 2.396,00 1.496,00 826,00 716,00 296,00 

Kosten für eine Trauerfeier  
in der Hauptkapelle,  
im Feierraum Westflügel,  
in der Friedhofskapelle auf einem Vorort, 
in einer Kirche  

 
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

mit Orgel und/oder CD-Spieler (Hauptfriedhof) 60,00 60,00 60,00 

Sonderzeiten 
für eine Beerdigung am Samstag 
für eine Trauerfeier am Samstag 

 
275,00 
160,00 

 
275,00 
160,00 

 
275,00 
160,00 

Grabmalgenehmigung und Standsicherheitskontrolle    

Grabmalprüfung und -genehmigung bei Erstaufstellung 25,00 25,00 - 25,00 25,00 25,00 25,00 - 

Laufende Kontrolle der Standsicherheit von aufstehenden 
Grabmalen für die oben genannte Nutzungsdauer 150,00 - - 300,00 150,00 150,00 150,00 - 

Abräumung eines aufstehenden Grabmals mit Fundament 
und/oder einer Namensplatte nach Ablauf der Nutzungsdauer 

50,00
15,00

-
15,00 - 50,00

15,00
50,00
15,00

50,00
15,00

50,00 
15,00 - 

 

                                                           
1 Die Bestattungspflicht (ab 500g) ergibt sich aus § 2 Abs. 3 i.V.m. § 8 des niedersächsischen Bestattungsgesetz (BestattG).  


